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Aus dem Inhalt:

�  Rechtsgutachten zu den Auswirkungen 
der Föderalismusreform auf die  
Sozialhilfe und das SGB IX 

�  Die Komplexleistung Frühförderung ist 
noch vielerorts ein Wunschbild 

 

�  Gesundheitszustand der Menschen mit 
geistiger Behinderung in Deutschland 

�  Häusliche Krankenpfl ege an allen  
geeigneten Orten möglich 

 

�  Keine vormundschaftsgerichtliche   
Genehmigung für Erbausschlagung bei 
nicht befreiter Vorerbenstellung 

 

�  EuGH: Diskriminierungsschutz gilt auch 
für Arbeitnehmerin mit behindertem 
Kind 

Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung e.V.

Neufassung des Pfl egebedürftigkeitsbegriffs?

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat im Jahr 
2007 einen Beirat berufen, der den Auftrag erhalten hat, 
einen neuen Pfl egebedürftigkeitsbegriff zu entwickeln. Ziel 
des Auftrags ist es, die Zuordnung zu den für die Bemessung 
von Pfl egesachleistungen und Pfl egegeldern maßgeblichen 
Pfl egestufen (§ 15 SGB XI) nicht mehr vom Zeitaufwand 
der Pfl egeperson abhängig zu machen. Stattdessen sollen 
neue Maßstäbe entwickelt werden, die sich am Grad der 
Abhängigkeit eines Menschen von der Hilfe durch Dritte 
bei der Bewältigung des Lebensalltags orientieren.

Pfl egewissenschaftler der Universität Bielefeld haben dem 
Beirat dazu Vorschläge unterbreitet, die den Grad der Ab-
hängigkeit von personeller Hilfe nach Punktwerten be-
messen und den Lebensalltag in acht Lebensbereiche (sog. 
Module) aufteilen. Eines dieser Module erfasst die „außer-
häuslichen Aktivitäten“ eines Menschen und versteht dar-
unter die erforderlichen Hilfen zur sozialen Teilhabe.

Einige Vertreter im Beirat leiten daraus ab, dass ein 
neuer Pfl egebedürftigkeitsbegriff zu erheblichen Über-
schneidungen mit der Eingliederungshilfe für behinder-
te Menschen führen wird. In Fachkreisen wird deshalb 
die Forderung erhoben, Leistungen der Pfl ege (SGB XI) 
künftig auf die Eingliederungshilfe anzurechnen.

Die an der Herausgabe dieses Rechtsdienstes beteiligten 
Fachverbände lehnen diesen Vorschlag ab: Bevor über 
eine Anrechnung von Pfl egeleistungen nach dem SGB 
XI auf die Eingliederungshilfe (und umgekehrt) nachge-
dacht wird, muss eine Fachdiskussion darüber stattfi nden, 
welche Ziele mit den Leistungen der Pfl ege und der Ein-
gliederungshilfe verfolgt werden und ob diese Ziele unter-
schiedlich oder deckungsgleich sind.
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Streit um Rentenversicherungsbeiträge  
für behinderte Menschen 

Ein am 25. Mai vom Bundeskabinett beschlossener Ent- 
wurf eines „Vierten Gesetzes zur Änderung des SGB IV 
und anderer Gesetze“ (BR-Drs. 315/11 vom 27.05.2011) 
sieht vor, die Bundesagentur für Arbeit und die Rentenver-
sicherungsträger nicht nur für die Zukunft, sondern sogar 
rückwirkend ab 2008 zu verpflichten, die Rentenversiche-
rungsbeiträge im Eingangs- und Berufsbildungsbereich von 
Werkstätten für behinderte Menschen zu übernehmen. 
Behinderte Menschen sind in dieser Zeit sozialversichert. 
An die Rentenkassen müssen jährlich zirka 150 Millionen 
Euro abgeführt werden. Bis Ende 2007 hat der Bund diese 
Kosten übernommen und danach seine Erstattungspflicht 
bestritten. Deshalb mussten zunächst die Bundesagentur 
für Arbeit und die Rentenversicherungsträger einspringen. 
Auf Klage der Bundesagentur für Arbeit hatte jedoch das 
Bayerische Landessozialgericht klargestellt, dass nach der 
geltenden Rechtslage der Bund die Rentenbeiträge aus 
Steuermitteln zu tragen hat. Jetzt will sich der Bund dieser 
Zahlungsverpflichtung per Gesetz endgültig entledigen. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hat gegen die geplante 
Kostenverschiebung mit einer Presseerklärung ihres Bun- 
desvorsitzenden Robert Antretter protestiert: „Die Förde-
rung von Menschen mit geistiger Behinderung im Eingangs- 
und Berufsbildungsbereich von Werkstätten für behinderte 
Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die 
weiterhin vom Bund aus Steuermitteln finanziert werden 
muss! Es darf nicht sein, dass hierfür allein die Beitrags-
zahler aufkommen sollen.“
Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat das Vorgehen 
der Bundesregierung als verfassungswidrig bezeichnet.
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